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Schulischer Datenschutz (Stand: Dezember 2019) 
Übersicht für das Mercator Berufskolleg 

 
Aufgabe des Schulischen Datenschutzes 
Aufgabe des schulischen Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass 
er durch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen in 
unzulässiger Weise in seinem Recht beeinträchtigt wird, selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner Daten zu bestimmen (informationelles Selbstbestimmungsrecht). 

 
Verantwortlicher für Datenschutz 
 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist 
 
Mercator Berufskolleg 
Dr. Oliver Wolf (OStD, Schulleiter) 
An der Berufsschule 3 
47441 Moers 
info@mercator-berufskolleg.de  
 

Schulischer Datenschutzbeauftragter  
 
Kreis Wesel 
Herr Martin Lambert 
Reeser Landstraße 31 
46483 Wesel 
dsb-schulen@kreis-wesel.de oder 
 

Ansprechpartner für den schulischen Datenschutz  
 
Ansprechpartner für den Schulischen Datenschutz am Mercator Berufskolleg 
Mercator Berufskolleg 
Dr. Fridjof Lücke 
An der Berufsschule 3 
47441 Moers 
luecke@mercator-berufskolleg.de 
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Besondere Bestimmungen zum Datenschutz für 
Schülerinnen, Schüler und Eltern 
 
Welche Daten der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern, Schulen und 
Schulaufsichtsbehörden in Dateien oder Akten verarbeiten dürfen, ist in der Verordnung 
über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern 
(VO-DV I) festgelegt. Es handelt sich im Wesentlichen um Personaldaten wie Namen und 
Anschriften, bei Schülerinnen und Schülern auch um die Schullaufbahn- und 
Leistungsdaten, die in das Schülerstammblatt aufzunehmen sind. Die VO-DV I regelt 
unter anderem auch die Übermittlung von Daten an andere Stellen oder bei einem 
Schulwechsel und bestimmt die Fristen für die Aufbewahrung, Löschung und Vernichtung 
der Dateien und Akten.  
 
 

Besondere Bestimmungen zum Datenschutz für Lehrerinnen 
und Lehrer  
 
Welche Lehrerdaten Schulen, Schulaufsichtsbehörden, Studienseminare und das 
Landesprüfungsamt für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen zu welchen 
Zwecken verarbeiten dürfen, ist in der Verordnung über die zur Verarbeitung 
zugelassenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer (VO-DV II) festgelegt. Die genauen 
Datenkataloge und Verarbeitungszwecke sind in den Anlagen zur Verordnung 
konkretisiert. Die Verordnung selbst regelt auch Fälle der Datenübermittlung und 
bestimmt die Aufbewahrungs- und Löschungsfristen für Dateien und Akten. Sie enthält 
Vorgaben zur Datensicherheit und regelt die Auskunfts- und Berichtigungsansprüche 
sowie das Akteneinsichtsrecht der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. 
 
 

Datenverarbeitung auf häuslichen PCs (besser: privaten 
Geräten) der Lehrkräfte 
 
Die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, 
Schülern und Eltern (VO-DV I)  bestimmt auch die Voraussetzungen für die Verarbeitung 
von Schülerdaten durch die Lehrkräfte auf ihrem privaten häuslichen PC (§ 2 Abs. 2 VO 
DV I). Private PCs können von den Lehrerinnen und Lehrern für die Erledigung ihrer 
dienstlichen Aufgaben eingesetzt werden, wenn die Schulleitung die Verarbeitung von 
Schüler- und Elterndaten schriftlich genehmigt. Mit der Dienstanweisung ADV ist ein 
Genehmigungsvordruck, der alle rechtlichen und technischen Bedingungen enthält, 
verbindlich vorgegeben. Voraussetzung für die Genehmigung ist unter anderem, dass ein 
hinreichender technischer Zugriffsschutz auf die gespeicherten Daten besteht (z.B. 
Passwortschutz, abschließbares Arbeitszimmer). Nur die jeweilige Lehrerin oder der 
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jeweilige Lehrer darf auf die Daten zugreifen können. Welche Daten verarbeitet werden 
dürfen, ist in Anlage 3 der VO-DV I im Einzelnen festgelegt. 
 
Zum Ausfüllen des Genehmigungsvordrucks hat die Medienberatung eine Handreichung 
zur Verfügung gestellt. 
 
 

Die Schule, der Datenschutz und das Internet 
 
Das Lernen mit dem Internet gehört inzwischen zum Schulalltag. Im Unterricht, in 
Selbstlernphasen, aber auch außerhalb des Unterrichts und für die neuen Interaktions- 
und Kommunikationsformen wird das neue Medium genutzt. Für die pädagogische und 
organisatorische Arbeit der Schule ergeben sich damit neue Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und rechtliche Fragen, auch zum Datenschutz. Die einzelne Schule 
muss Regeln für die Nutzung des Internets und die Kontrolle von Missbrauch durch 
Beschluss der Schulkonferenz gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 23 Schulgesetz aufstellen und 
dabei die medien- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten. 
Zu der Medienkompetenz, die den Schülerinnen und Schülern in der Schule im Umgang 
mit dem Internet vermittelt wird, gehört auch Datenschutzkompetenz, denn wer im 
Internet "surft" oder weltweit kommuniziert und dabei seine personenbezogenen Daten 
preisgebt, hinterlässt nicht rückholbare Datenspuren, aus denen sich Nutzungs- und 
Kommunikationsprofile erstellen lassen. Schülerinnen und Schüler über 
Datenschutzbestimmungen, Risiken und Schutzmaßnahmen aufzuklären, ist daher 
unverzichtbarer Teil der Medienerziehung in der Schule. 


